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& Der Rechtsanspruch auf
frühkindliche Förderung

Der Rechtsanspruch auf die individuelle För-
derung seiner Entwicklung ist dem ein- bzw.
zweijährigen Kind selbst zuerkannt (§ 24
Abs. 2 SGB VIII). Es kann diesen Anspruch je-
doch (noch) nicht selbst wahrnehmen. Daher
sind alle seine Förderung betreffenden Ent-
scheidungen von den Eltern des Kindes, res-
pektive den Personensorgeberechtigten, zu
treffen. Doch muss ein ein- oder zweijähriges
Kind es deshalb hinnehmen, in einem Um-
fang von mehr als 45 Stunden in der Woche
durch eine außerfamiliale Einrichtung (oder in
Tagespflege) „gefördert“ zu werden?

Nach der Begründung zum Kinderförderungs-
gesetz (KiföG) soll jedes Kind eine „Chance
auf optimale Förderung seiner individuellen
und sozialen Entwicklung“ erhalten (a.a.O.,
S. 1, 15). Dabei ist die Zielrichtung der För-
derung gesetzlich definiert: „Der Förderauftrag
umfasst Erziehung, Bildung und Betreuung des
Kindes und bezieht sich auf die soziale, emo-
tionale, körperliche und geistige Entwicklung
des Kindes“ (§ 22 Abs. 3 Satz 1 SGB VIII). Die
Förderung ist also ganzheitlich angelegt. Im
Einzelnen soll das Angebot sich „pädagogisch
und organisatorisch an den Bedürfnissen der
Kinder und ihrer Familien orientieren“ (§ 22a
Abs. 3 Satz 1 SGB VIII). Der zeitliche Umfang
der täglichen Förderung ist gesetzlich weder
durch Mindest- noch durch Höchstzeiten fest-
gelegt. Er richtet sich „nach dem individuellen
Bedarf“ (§ 24 Abs. 1 Satz 3 SGB VIII).

Auch Kriterien zum zeitlichen Umfang der
Förderung sind gesetzlich nicht vorgegeben
(Meysen/Beckmann, 2013, Rdnr. 129). Die
Kommentarliteratur tut sich denn auch mit der
für die Praxis notwendigen Quantifizierung
schwer. Grube stellt lakonisch fest: „Eine
Ganztagsbetreuung ist sicherlich nicht Gegen-
stand des Anspruchs, denn dann hätte es der
Regelung in Satz 3 (Förderung nach dem indi-
viduellen Bedarf, K.M.) nicht bedurft“ (Grube,
in: Hauck/Noftz [Hrsg.], 2011 § 24 Rdnr. 19).
Kaiser hält ebenso zutreffend fest: „Der Um-
fang des Rechtsanspruchs auf frühkindliche
Förderung . . . ist stets für den Einzelfall unter
Berücksichtigung der festgestellten individuel-
len kind- und elternbezogenen Bedarfe sowie
unter Beachtung des Kindeswohls festzule-
gen“ (Kaiser, in: Kunkel [Hrsg.], 2013 § 24
Rdnr. 16). Lakies macht klar, dass Vorstellun-
gen der Praxis, „einen ‘unabweisbaren‘ Min-
destbedarf“ festzulegen, „keine Stütze im Ge-
setz“ finden (Lakies, in: Münder u.a. [Hrsg.],
2013, § 24 Rdnr. 38). Alle Kommentatoren
stimmen im Anschluss an die Entscheidung
des Bundesverwaltungsgerichts zu § 24 Abs. 1
Satz 2 a.F. (BVerwG, 2000) darin überein,
dass der Bedarf im Rechtssinne nicht aus der
faktischen Nachfrage, sondern normativ unter
Berücksichtigung der Planungsverantwortung
des zuständigen Jugendhilfeträgers zu bestim-
men ist (BVerwG 2000, S. 324).

Den individuellen Bedarf konkretisierend be-
zieht sich Lakies auf die Berufstätigkeit der El-
tern: „Eine Förderung ist zu gewährleisten,
sofern und soweit sie nach dem individuellen
Bedarf . . . erforderlich ist. Bei einer Vollzeit-
tätigkeit von 8 Stunden . . . wäre dies eine
tägliche Betreuungszeit von 9 bis 10 Stunden
(bei längeren Anfahrtszeiten noch länger)“
(Lakies, in: Münder u.a. [Hrsg.], 2013 § 24
Rdnr. 45). Damit ist der individuelle Bedarf
des Kleinkindes auf eine ganzheitliche früh-
kindliche Förderung umgedeutet in die Kom-
pensation der erwerbsbedingten Abwesenheit
des oder der Elternteile des Kindes.

Meysen und Beckmann (2013) setzen sich dif-
ferenzierter mit dem Spannungsfeld aus Regel-
angebot einerseits und individuellem Rechts-
anspruch andererseits unter Berücksichtigung
objektiver Bedarfskriterien auseinander. Sie lei-
ten den zeitlichen Umfang der Förderung – in
Abgrenzung zum Anspruch auf Förderung in
einer Tageseinrichtung von Kindern, die das
dritte Lebensjahr vollendet haben – aus den

Förderungsbedingungen ab: Kleinkinder könn-
ten nach pädagogischer Auffassung bei einer
Halbtagsbetreuung gut vom Zusammenleben
in einer Gruppe oder in einer Tagespflege pro-
fitieren (Meysen/Beckmann, 2013, Rdnr. 110,
132). Die Autoren folgern daher – trotz der
oben zitierten Feststellung von Lakies – einen
Grundanspruch U3 von mindestens vier Stun-
den täglich, also 20 Stunden in der Woche
(Rdnr. 133). Von ihm soll durch bloße elter-
liche Entscheidung nach unten (Rdnr. 133)
sowie nach Maßgabe objektivierbarer Bedarfs-
kriterien nach oben (Rdnr. 138 ff.) abge-
wichen werden können.

Dabei werden vor dem Hintergrund des zum
Tagesbetreuungsausbaugesetzes (TAG) formu-
lierten Ziels, Deutschland als Wirtschafts-
standort in einer globalen Wirtschaftsordnung
attraktiv zu machen (Deutscher Bundestag,
2004, S. 23)1, neben den nach altem Recht
definierten Kriterien berufsbedingte Abwesen-
heiten: Arbeitssuche, Bildungsmaßnahmen und
Leistungen zur Eingliederung in Arbeit nun
auch Integrationskurse, Sprachkurse, Pflege
von Angehörigen, Krankheit des Elternteils,
Betreuung weiterer Kinder und bürgerschaftli-
ches Engagement als Kriterien eines elternbe-
zogenen Bedarfs benannt (Meysen/Beck-
mann, 2013, Rdnr. 138–185).

Für einen kindbezogenen Bedarf beziehen
die Autoren sich auf das für die Zeit vom
16.12.2008 bis 31.07.2013 gesetzlich definier-
te Kriterium, dass die Leistung für die Persön-
lichkeitsentwicklung des Kindes „geboten“
sein muss (§ 24 Abs. 3 Nr. 1 SGB VIII). Was
der Fall sein kann, wenn ein Kind in einer be-
sonders belasteten Familie lebt (Rdnr. 192). Sie
fassen zusammen: „Ein kindbezogener (Her-
vorhebung K.M.) individueller Bedarf ist somit
. . . anzuerkennen, wenn Eltern (Hervorhebung
K.M.) über das Regelangebot hinaus . . . För-
derung durch qualifizierte Fachkräfte benöti-
gen“ (Rdnr. 193). Damit wird der Rechts-
anspruch des Kindes auf seine frühkindliche
Förderung vollständig an elternbezogene Krite-
rien gebunden. Um keine Zweifel aufkommen
zu lassen, stellen die Autoren ausdrücklich klar:
„Wenn die individuelle und soziale Entwick-
lung des Kindes durch die Förderung gestärkt
werden kann“, sei die Förderung nicht „gebo-
ten“ (Rdnr. 192).2 Demgegenüber hatte die

Fortsetzung von Teil 1, ZKJ 2015, S. 256 ff.

Der Autor, Klaus Menne, ist Dipl.-Soz. und war lang-
jähriger Geschäftsführer der Bundeskonferenz für Erzie-
hungsberatung e.V.

1 Die Begründung zum Kinderförderungsgesetz (KiföG)
hat dieses Argument in abgeschwächter Form wieder-
holt (Deutscher Bundestag, 2008, S. 11 f.).

2 Meysen und Beckmann lesen damit § 24 SGB VIII so,
also bestünde seine alte Fassung fort. Doch die Geset-
zesbegründung zum KiföG hält explizit fest, dass die
Kriterien zur Vergabe von Plätzen für Ein- und Zwei-
jährige „in der Übergangsphase bis 2013 für Kinder
bis zum vollendeten dritten Lebensjahr gelten“ (Her-
vorhebung K.M.; Deutscher Bundestag, 2008, S. 15).
Die Auslegung des Rechtsanspruchs für ein- und zwei-
jährige Kinder muss daher an der neuen Rechtslage
anknüpfen.
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Gesetzesbegründung zum Tagesbetreuungs-
ausbaugesetz die Verpflichtung festgehalten,
„alle Kinder individuell bestmöglich zu för-
dern“ (Deutscher Bundestag, 2004, S. 32).

Für einen Rechtsanspruch, der nach der Ge-
setzesbegründung jedem Kind „die realisti-
sche Chance auf eine optimale Förderung sei-
ner individuellen und sozialen Entwicklung“
einräumen soll (Deutscher Bundestag, 2008,
S. 1), ist das ein denkwürdiges Auslegungs-
ergebnis und muss Anlass sein, sich noch ein-
mal der Systematik dieses Rechtsanspruchs zu
vergewissern.

Zur rechtlichen Systematik

Die Beurteilung des Rechtsanspruchs auf früh-
kindliche Förderung muss vor dem Hinter-
grund der verfassungsmäßigen Vorgaben ei-
nerseits und der Geschichte der Einführung
dieses Leistungsanspruches andererseits er-
folgen. Die Erziehung und Pflege ihrer Kin-
der ist eine nach Art. 6 Abs. 2 GG „zuvör-
derst den Eltern obliegende Pflicht“. Dabei
hat das Bundesverfassungsgericht frühzeitig
festgestellt, dass dieses „Elternrecht“ tref-
fender als „Elternverantwortung“ zu bezeich-
nen ist (BVerfG, 1968, S. 143). Denn das
Elternrecht beinhaltet „keine Freiheit im Sin-
ne einer Selbstbestimmung der Eltern“. Viel-
mehr „muss das Kindeswohl die oberste
Richtschnur der elterlichen Pflege und Erzie-
hung sein“. Elternrecht ist ein fiduziarisches
Recht, ein dienendes Grundrecht (BVerfG,
1982, S. 376 f.). Wenn Eltern daher im Kon-
text der Erziehung in Tageseinrichtungen
Entscheidungen zu treffen haben, müssen
sie diese am Wohl dieses einen, nämlich ih-
res Kindes ausrichten. Ein rechtliches Erfor-
dernis, das für die meisten Eltern eine prakti-
sche Selbstverständlichkeit darstellt.

Die Erziehung ihres Kindes ist das erste Recht
(und zugleich die Pflicht) der Eltern. Durch
die Inanspruchnahme einer Tageseinrichtung
(oder Kindertagespflege) wird dieser Erzie-
hungsauftrag nicht an staatliche oder staat-
liche geförderte Einrichtungen abgegeben:
Kindertageseinrichtungen und Kindertagespfle-
ge haben keinen Erziehungsauftrag (Happe;
Saurbier, in: Jans u.a. [Hrsg.], 1963/2013,
§ 22 Rdnr. 14; Struck, in: Wiesner [Hrsg.],
2011, § 22 Rdnr. 14, § 24 Rdnr. 27; Grube,
in: Hauck/Noftz [Hrsg.], 2011, § 22 Rdnr.
31). Sie unterstützen die elterliche Erziehung
(Happe; Saurbier, in: Jans u.a. [Hrsg.], 1963/
2013, § 22 Rdnr. 20; Grube, in: Hauck/Noftz
[Hrsg.], 2011, § 22 Rdnr. 31, 56; Kaiser, in:
Kunkel (Hrsg.), 2014, § 22 Rdnr. 2, 9; Mro-
zynski, 2009, § 22 Rdnr. 10). Damit ist der
Rahmen für eine mögliche Inanspruchnahme
der Leistung frühkindlicher Förderung gesetzt:
Erwachsene, die ein Kind aufziehen wollen,
müssen ihr persönliches Leben so einrichten,
dass sie selbst angemessen viel Zeit mit ihrem

Kind verbringen und ihrer Aufgabe, es zu er-
ziehen, nachkommen können.

Förderung der Persönlichkeitsent-
wicklung von Kleinkindern

Mit der Einführung des Rechtsanspruchs auf
frühkindliche Förderung durch das Kinderför-
derungsgesetz (KiFög) zum 01.08.2013 ist die
rechtliche Struktur der Leistung von einer ob-
jektiv-rechtlichen Verpflichtung des Trägers
der öffentlichen Jugendhilfe, einen „Betreu-
ungsplatz“ zur Verfügung zu stellen, in den
subjektiv-rechtlichen Anspruch des Kindes
selbst auf Förderung seiner Persönlichkeitsent-
wicklung transformiert worden. Während für
die Ausbauphase vom 01.01.2005 bis zum
31.07.2013 gesetzlich definierte Kriterien für
eine Platzvergabe galten, besteht seit dem
01.08.2013 ein Rechtsanspruch auf eine indi-
vidualisierte Leistung. Dieser wird vom Ge-
setzgeber ganzheitlich verstanden und umfasst
„die soziale, emotionale, körperliche und geis-
tige Entwicklung des Kindes“ (§ 22 Abs. 3
Satz 1 SGB VIII). Intendiert ist eine grund-
legende Förderung der individuellen Persön-
lichkeitsentwicklung des jeweiligen Kindes
(Kaiser, in: Kunkel [Hrsg.], 2014, § 22 Rdnr. 2;
Happe/Saurbier, in: Jans u.a. [Hrsg.], 1963/
2013, § 22 Rdnr. 19; Grube, in: Hauck/Noftz
[Hrsg.], 2011, § 22 Rdnr. 58). Dabei ist auf je-
der Stufe der Entwicklung das Wohl des Kin-
des zu wahren (Happe/Saurbier, in: Jans u.a.
[Hrsg.], 1963/2013, § 22 Rdnr. 14).

Der Gesetzgeber hat die Bedeutung dieser
frühkindlichen Förderung dadurch unterstri-
chen, dass er sie zum einen (durch das Ki-
Fög) in die Bezeichnung von § 24 SGB VIII
aufgenommen hat und zum anderen (bereits
durch das TAG) die Trias „Erziehung, Bil-
dung und Betreuung“ zugunsten des Erzie-
hungs- und zulasten des Betreuungsauftrags
umgestellt hat (Struck, in: Wiesner (Hrsg.),
2011, § 22 Rdnr. 17). Anknüpfend an § 1
Abs. 1 SGB VIII wird die Entwicklung des
Kindes zu einer eigenverantwortlichen und
gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit als ers-
ter Grundsatz der Förderung benannt (§ 22
Abs. 2 Nr. 1 SGB VIII). Damit wird der
Feststellung des Bundesverfassungsgerichts
entsprochen, dass „der Schwerpunkt des
Kindergartenwesens . . . die „Förderung so-
zialer Verhaltensweisen und damit präventi-
ver Konfliktvermeidung“ ist (BVerfG, 1998a,
S. 342). Der Bildungsauftrag steht dem-
gegenüber zurück (ebd.) Bis zum Eintritt in
die Schule hat die Förderung der Ent-
wicklung des Kindes und seine Erziehung
„Vorrang vor den in der Schule institutiona-
lisierten gesellschaftlichen Anforderungen“
(Kaiser, in: Kunkel [Hrsg.], 2014, § 22
Rdnr. 2). Die Leistung der frühkindlichen
Förderung ist daher konsequent vom ein-
zelnen Kind her zu denken. Eben deshalb
richtet sich der Umfang der täglichen För-

derung nach dem individuellen Bedarf (§ 24
Abs. 2 Satz 2 SGB VIII).

Vereinbarkeit von Familie
und Erwerbstätigkeit

Neben der „optimalen Förderung“ eines je-
den Kindes war die „verbesserte Vereinbar-
keit von Familie und Beruf“ zentrales Motiv
beim Ausbau der Tageseinrichtungen für un-
ter Dreijährige (Deutscher Bundestag, 2008,
S. 1, 12). Deshalb war die Platzvergabe wäh-
rend der Ausbauphase an die Kriterien Er-
werbstätigkeit, Ausbildung und Arbeitssuche
der Eltern gebunden.

Lakies formuliert es erfrischend deutlich: „Der
Ausbau der Kindertagesbetreuung auch für
jüngere Kinder . . . ist nicht kinder- und jugend-
hilfepolitisch, sondern demografisch und öko-
nomisch motiviert“ (Lakies, in: Münder u.a.
[Hrsg.], 2013, Vor §§ 22–26 Rdnr. 16). In der
Tat konnte nur dieses Argument die notwendi-
gen finanziellen Mittel aktivieren. Aber die
Stärkung des Wirtschaftsstandorts Deutsch-
land, die Beckmann und Meysen ausdrück-
lich zum Ausgangspunkt ihrer Kommentierung
nehmen (Meysen/Beckmann, 2013, Rdnr. 29,
30), hat dennoch keinen Eingang in das Kin-
der- und Jugendhilferecht gefunden: Die Opti-
mierung der Kapitalrendite zählt auch weiter-
hin nicht zu den in § 2 SGB VIII normierten
Aufgaben der Kinder- und Jugendhilfe. Daher
ist der Rechtsanspruch auf frühkindliche För-
derung allein nach der Logik des Kinder- und
Jugendhilferechts auszulegen.

Der Gesetzgeber hat in den Grundsätzen der
Förderung (§ 22 SGB VIII) eine klare Rangfol-
ge festgelegt: Im Vordergrund steht (entspre-
chend dem Urteil des Bundesverfassungsge-
richts 1998) die Förderung der „Entwicklung
des Kindes zu einer eigenverantwortlichen
und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit (§ 22
Abs. 2 Nr. 1 SGB VIII). Als zweiter Grundsatz
ist die „Unterstützung der Erziehung und Bil-
dung in der Familie“ genannt (§ 22 Abs. 2
Nr. 2 SGB VIII). Damit wird treffend der ergän-
zende Charakter des Leistungsangebots for-
muliert: Die elterliche Verantwortung für die
Erziehung des Kindes hat auch dann weiterhin
Vorrang, wenn das Kind sich in einer Kindes-
tageseinrichtung oder in Kindertagespflege be-
findet. Erst an dritter Stelle wird im Gesetz der
Auftrag genannt, „den Eltern dabei zu helfen,
Erwerbstätigkeit und Kindererziehung besser
miteinander vereinbaren zu können“ (§ 22
Abs. 2 Nr. 3 SGB VIII). Aus dieser Formu-
lierung folgt zum einen, dass die Ermögli-
chung der Erwerbstätigkeit der Eltern nicht
vorrangig anzustreben ist (Mrozynski, § 22
Rdnr. 10; Grube, in: Hauck/Noftz [Hrsg.],
2011, § 22 Rdnr. 61). Gleichstellungspolitische
oder privatwirtschaftliche Interessen haben nur
eine nachrangige Bedeutung (Wiesner, § 22a
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Rdnr. 16).3 Zum anderen folgt aus der ge-
nauen Formulierung, dass Kindertageseinrich-
tungen und Kindertagespflege dabei helfen
sollen, Familie und Erwerbstätigkeit besser
zu vereinbaren. Sie sollen einen Beitrag
zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf leis-
ten („Eltern zeitweilig entlasten“, Grube, in:
Hauck/Noftz [Hrsg.], 2011, § 22 Rdnr. 62;
Happe/Saurbier, in: Jans u.a. (Hrsg.), 1963/
2013, § 22 Rdnr. 21). Es ist nicht ihr Auftrag,
alle möglichen Diskrepanzen zwischen beiden
Lebensfeldern vollständig auszugleichen: Der
Staat muss „den Eltern nicht alle Belastungen
und Einschränkungen abnehmen, die für sie
mit der ‘Pflege und Erziehung‘ von Kindern . . .
verbunden sind (BVerfG, 1993, S. 259).

Individueller Bedarf
Der individuelle Bedarf an einer Leistung ist
der Bedarf des Anspruchsberechtigten. Im
Falle der frühkindlichen Förderung ist es der
Bedarf des jeweiligen anspruchsberechtigten
Kindes. Sein Bedarf richtet sich auf die ganz-
heitliche Förderung seiner Persönlichkeitsent-
wicklung. Dabei handelt es sich um einen
„Normalanspruch“ auf Förderung von Ent-
wicklung und Erziehung, den jedes Kind hat
(Grube, in: Hauck/Noftz [Hrsg.], 2011, § 22
Rdnr. 58).

Dieser Bedarf konkretisiert sich bezogen auf
die physiologischen Grundbedürfnisse des
Kindes, seine Bindungsentwicklung und sein
Explorationsverhalten, seine sensorische Sti-
mulation und die Unterstützung seiner Selbst-
wirksamkeit (Brisch, 2009, vgl. auch Ahnert,
2010). Er schließt auch die Förderung der
sexuellen Entwicklung des Kindes (Philipps,
2014, S. 129 ff.) und die Bewältigung seiner
intensiven Gefühle ein (bke, 2008, S. 51). Da-
bei sind immer die individuellen Unterschiede
der einzelnen Kinder, die sich sowohl nach
Temperament und Begabung als auch nach
der Schnelligkeit ihrer Entwicklung unterschei-
den, zu berücksichtigen. Die Förderung hat
sich daher „bei jedem einzelnen Kind an des-
sen Alter und Entwicklungsstand . . . zu orien-
tieren (Meysen/Beckmann, 2013, Rdnr. 48).

Die Leistung soll darüber hinaus die Erzie-
hung und Bildung in der Familie ergänzen
(§ 22 Abs. 2 Nr. 2 SGB VIII). Sie soll also
zusätzlich zur „normalen“ Förderung eines
Kleinkindes auch Unterstützung in Bereichen
leisten, die die Familie des Kindes nicht zu
leisten vermag. Die Gesetzgeber hat deshalb
hervorgehoben, dass Tageseinrichtungen und
Kindertagespflege insoweit auch den Auftrag
haben, für Kinder möglichst früh günstige So-
zialisationsbedingungen herzustellen und be-
nennt ausdrücklich Kinder aus benachteilig-
ten Familien und Kinder aus Familien mit
Migrationshintergrund (Deutscher Bundestag,
2004, S. 24; vgl. auch Grube, in: Hauck/
Noftz (Hrsg.), 2011, § 22 Rdnr. 22). Auch
Benachteiligungen, die sich aus unterschiedli-
chen Lebenslagen von Jungen und Mädchen

ergeben, sollen ausgeglichen werden (Deut-
scher Bundestag, 2004, S. 29; Deutscher
Bundestag, 2008, S. 12).

Schließlich soll die außerfamiliale Förderung
der Kleinkinder den Eltern helfen, Erwerbs-
tätigkeit und Kindererziehung besser mit-
einander vereinbaren zu können (§ 22 Abs. 2
Nr. 2 SGB VIII). Die durch elterliche Abwe-
senheit bedingte Betreuung des Kindes durch
Dritte ist bei frühkindlicher Förderung jedoch
nicht mehr zentrales Bedarfskriterium wie bei
der Vergabe von Betreuungsplätzen, sondern
nur mehr das letzte von drei gesetzlich defi-
nierten Zielen frühkindlicher Förderung.

Hier – wie im Zusammenleben mit Kindern
überhaupt – müssen die Interessen des Kin-
des und die Interessen des bzw. der Eltern-
teils/Elternteile nicht deckungsgleich sein. Es
ist dann Aufgabe der Eltern, einen Ausgleich
zwischen den divergierenden Interessen zu
schaffen. Dabei sind Eltern nicht einseitig Par-
tei, die für ihre eigenen Interessen eintreten
kann, sondern zugleich Sachwalter der Inter-
essen des Kindes, die sie gegen ihre eigenen
Interessen abwägen müssen (fiduziarisches
Elternrecht). Eltern können deshalb ihre eige-
nen Interessen nur in dem Maße verwirk-
lichen, wie sie mit dem Wohl ihres Kindes
zum jeweiligen Stand seiner Entwicklung ver-
einbar sind. Die Einzelinteressen der Eltern
können nicht im Sinne einer Selbstbestim-
mung (BVerfG, 1982, S. 376) verwirklicht
werden,4 sondern haben im Kontext der
staatlichen Förderung der Entwicklung von
Kleinkindern nur nachrangige Bedeutung
(Struck, in: Wiesner [Hrsg.], 2011, § 22a
Rdnr. 16). Gleiches gilt selbstredend auch für
andere allgemeine Interessen (ebd.).

Bei der Konkretisierung des Betreuungs-
umfangs ist mithin – wie bei allen Maßnah-
men, die Kinder betreffend – das Wohl des
Kindes vorrangig zu berücksichtigen (Art. 3
Abs. 1 UN-KRK). Sein Wohlergehen ist in
den Mittelpunkt aller Überlegungen zur Aus-
gestaltung des Rechtsanspruchs auf früh-
kindliche Förderung zu stellen (Gathen/Lohn,
2014, S. 518).

Bedarfskriterien
Für die Phase des Ausbaus der Kindertages-
betreuung für unter Dreijährige hatte der Ge-
setzgeber der Praxis Bedarfskriterien an die
Hand gegeben, nach denen Plätze in Tages-
einrichtungen vorrangig vergeben werden soll-
ten. Seit dem 01.08.2013 haben ein- und
zweijährige Kleinkinder jedoch einen Rechts-
anspruch auf frühkindliche Förderung. Geeig-
nete Bedarfskriterien für diese Leistung müssen
daher durch Auslegung neu entwickelt werden
(Meysen/Beckmann, 2013, Rdnr. 143, 151).

Bedarf im Rechtssinne ist ein normativer Be-
griff (BVerwG, 2000, S. 324). Ein Rechtsan-
spruch besteht nicht bei jedem persönlichen
Wunsch der Erziehungsberechtigten (Kaiser,

in: Kunkel [Hrsg.], 2014, § 24 Rdnr. 16). Die
bloße empirische Nachfrage, dass ein Kind be-
treut werden soll, ist deshalb noch nicht mit
einem Bedarf an frühkindlicher Förderung
gleichzusetzen (so auch Meysen/Beckmann,
2013, Rdnr. 140; Lakies, in: Münder u.a.
[Hrsg.], 2013, § 24 Rdnr. 40). Vielmehr müs-
sen diese von Eltern geäußerten Bedürfnisse
unter Berücksichtigung der Planungsverant-
wortung des zuständigen Jugendhilfeträgers
im Prozess der Jugendhilfeplanung in einen
gesellschaftlich anerkannten Bedarf transfor-
miert werden (BVerwG, 2000, S. 324).

Das Bundesverwaltungsgericht hat in seiner
Entscheidung selbst keine inhaltlichen Anhalts-
punkte zu geeigneten Bedarfskriterien gege-
ben (BVerwG, 2000, S. 325). Die Jugendämter
sind daher gehalten, für ihren jeweiligen Zu-
ständigkeitsbereich einen Bedarfskriterienka-
talog zu erstellen (Lakies, in: Münder u.a.
[Hrsg.], 2013, § 24 Rdnr. 46). Dabei richtet
sich die Konkretisierung des Bedarfs – wie bei
anderen Jugendhilfeleistungen auch – nach
den gesetzlich normierten Aufgabenprofilen
und den Tatbestandsvoraussetzungen in den
Leistungsnormen (Wiesner, in Wiesner [Hrsg.],
2011, § 80 Rdnr. 22a); man kann auch sagen
nach der Eignung der Leistung zur Bewälti-
gung der jeweiligen Situation von Kindern, Ju-
gendlichen und ihren Familien:

Zur möglichen Konkretisierung der Bedarfe
seien hier bezogen auf die in der Gesetzbe-
gründung genannten Ziele empirisch begrün-
dete Hinweise gegeben:

• Förderung der Persönlichkeitsentwicklung
Ein sicheres Bindungsverhalten des Kindes
gilt gleichermaßen als Voraussetzung für
spätere Bildungsprozesse wie für gelingen-
des Sozialverhalten. Kinder mit unsicherem
oder desorganisiertem Bindungsverhalten
können im Rahmen der frühkindlichen För-
derung Kontakt zu einer zweiten Bezugs-
person erhalten, die es ihnen ermöglicht,

3 Anders dagegen Lakies, der wie Meysen und Beck-
mann die Interessen der Wirtschaft zum Ausgangs-
punkt seiner Kommentierung nimmt: „Es stellt eine
Vergeudung von Ressourcen dar, wenn gut aus-
gebildete Frauen jahrelang zum Zwecke der Kinder-
betreuung nicht am Erwerbsleben teilnehmen kön-
nen“ (Lakies, in: Münder u.a. [Hrsg.], 2013, Vor
§§ 22–26 Rdnr. 15). Er legt damit die Verachtung
offen, die dem Aufziehen von Kindern heute gesell-
schaftlich widerfährt. Solche Vorurteile haben, auch
wenn sie von relevanten Gruppen geteilt werden, in
einer rechtlichen Kommentierung allerdings nichts zu
suchen. (Der Soziologe Karl Otto Hondrich hat übri-
gens die logische Konsequenz dieser Einstellung for-
muliert [Hondrich, 2007, S. 37 f.]: Warum soll eine
Gesellschaft ihren Nachwuchs noch selbst produzie-
ren, wenn sie doch vollausgebildete junge Erwachse-
ne aus anderen Gesellschaften importieren kann?).

4 Meysen und Beckmann halten dagegen auch Selbst-
verwirklichungsinteressen des Erziehungsberechtigten
für anspruchsbegründend (Meysen/Beckmann, 2013,
Rdnr. 183).

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...... Aufsätze ! Beiträge ! Berichte

298 ZKJ Kindschaftsrecht und Jugendhilfe 8 ! 2015



Vertrauen in ihre soziale Umwelt zu ent-
wickeln (vgl. Stamm, 2013, S. 20 f.; Pierre-
humbert u.a., 1996). Positive Veränderun-
gen konnten insbesondere nachgewiesen
werden, wenn die Förderung im familien-
ähnlichen Setting der Kindertagespflege er-
folgte (Pierrehumbert u.a., 1996, S. 207,
210 f.).

• Förderung von Kindern aus sozial benach-
teiligten Familien
Kindern aus sozial benachteiligten Familien
fehlt oft die anregende Umgebung von Mit-
telschichtfamilien, die sich noch immer in
unterschiedlichem Schulerfolg niederschlägt.
Diese Kinder können in ihrer kognitiven Ent-
wicklung (in Vorformen des Lesens und
des Rechnens) von frühkindlicher Förderung
deutlich profitieren (Loeb u.a., 2005). Dabei
hat sich für sie eine ganztägige Förderung
als vorteilhaft erwiesen (a.a.O., S. 16).5

• Förderung von Kindern mit Migrations-
hintergrund
Sprachförderprogramme waren bisher kaum
effektiv. Mehrsprachig aufwachsende Kin-
der können jedoch von einem sprach-
basierten Interaktionstraining (Heidelber-
ger Trainingsprogramm) profitieren, das in
den Alltag der Kindertageseinrichtungen
integriert ist (Buschmann/Jooss, 2011).

Elterliche Bedarfe, ihr Kind für die Zeit ihrer
Erwerbstätigkeit abzugeben, sind nicht ei-
gentlich ein Bedarf an Förderung des Kindes,
sondern an seiner Betreuung. Die von Mey-
sen und Beckmann erörterten Kriterien für
einen individuellen elterlichen Bedarf geben
dazu geeignete Hinweise. Sie sind jedoch für
jedes einzelne Kind in Bezug auf dessen Si-
tuation und seinen Entwicklungsstand abzu-
wägen. Man kann auch sagen, der elterliche
Bedarf an Betreuung ihres Kindes, darf den
Bedarf des Kindes selbst an frühkindlicher
Förderung nicht beeinträchtigen. Insbeson-
dere dürfen die Interessen und Bedürfnisse
der Kinder nicht den Anforderungen der
Arbeitswelt „geopfert“ werden (Struck, in:
Wiesner, § 22 Rdnr. 15).

& Fazit

Ausgangspunkt war die hohe Zahl von unter
Dreijährigen, für die die Bundesstatistik über-
raschend hohe vereinbarte Betreuungszeiten
ausgewiesen hat: Danach wurde gut jedes
zweite Kind (55,8 %) mehr als 35 und 38 %
der Kinder mehr als 45 Stunden in der Wo-
che in einer Kindertageseinrichtung betreut.
Doch dieser Betreuungsumfang geht nicht
auf eine entsprechende Nachfrage der Eltern
zurück. Diese wünschten sich vielmehr zu
zwei Dritteln (64 %) eine Betreuung im Um-
fang von bis zu 25 Stunden. Ein weiteres
Viertel wünschte eine Betreuung im Umfang
zwischen 25 und 35 Stunden. Lediglich für
jedes zehnte unter drei Jahren altes Kind (ge-
nau 11 %) wurde von den Eltern eine da-

rüber hinausgehende Betreuungszeit nachge-
fragt (BMFSFJ [Hrsg.], 2012, S. 20).

Dieser Bedarfsstruktur ist der Ausbau der Kin-
dertagesbetreuung in Deutschland nicht ge-
recht geworden, obwohl eine flexible zeitliche
Gestaltung des Angebots bereits 2004 in
der Begründung des Tagesbetreuungsausbau-
gesetzes (Deutscher Bundestag, 2004, S. 23)
gefordert worden war. Der Erste Zwischenbe-
richt zur Evaluation des Kinderförderungs-
gesetzes für das Jahr 2009 hat festgehalten:
„Ein Ausbau dieser flexiblen Betreuungsange-
bote würde dazu beitragen, die Passgenau-
igkeit zwischen Angebot der Kindertagespfle-
ge und Nachfrage bei den Eltern zu erhöhen
(BMFSFJ [Hrsg.], 2010, S. 39). Der Zweite
Zwischenbericht für das Jahr 2010 hat den
Gesichtspunkt zeitlicher Flexibilität als ein aus
der Sicht der Eltern zentrales Qualitätsmerk-
mal auch für die institutionellen Tagesein-
richtungen festgehalten: „Eine zentrale He-
rausforderung liegt in der Schaffung flexibler
Betreuungsangebote, die den Bedürfnissen des
Kindes entsprechen und sich an den Wün-
schen der Eltern ausrichten (BMFSFJ [Hrsg.],
2011, S. 30).

Diese Vorstellungen der großen Mehrheit der
Eltern, welcher Zeitumfang an Fremdbetreu-
ung für ihr Kind vertretbar ist, werden von
Frühpädagogik und Entwicklungspsychologie
gestützt. Danach sollte die Tagesbetreuung
für unter dreijährige Kinder 30 Wochenstun-
den nicht überschreiten (Buchebner-Ferstl u.a.,
2009, S. 54). Von einer ganztägigen Betreu-
ung von Kleinkindern in der Bindungsphase
wird abgeraten (Haug-Schnabel u.a., 1997,
S. 110; Buchebner-Ferstl u.a., 2009, S. 54).6

Selbst bei einem Schulkind sei eine Ganztags-
betreuung „nur bei bester Qualität der außer-
familiären Betreuung“ vertretbar (Becker-Stoll.
2010, S. 80). Die internationale Forschung
zur institutionellen Kindertagesbetreuung hat
– wie Linkert u.a. (2013) zusammengefasst
haben – gezeigt, dass über 30 Stunden in der
Woche hinausgehende Betreuungszeiten bei
unter Dreijährigen die Wahrscheinlichkeit für
ein erhöhtes Risikoverhalten und Impulsivität
im Alter von 15 Jahren erhöhen.

In der juristischen Kommentarliteratur ist
dagegen die These vertreten worden, erst
eine außerfamiliäre Betreuung von mehr als
45 Stunden in der Woche wirke sich im späte-
ren Leben der Kinder möglicherweise negativ
auf das sozio-emotionale Verhalten aus (Mey-
sen/Beckmann, 2013, Rdnr. 202, 208). Doch
für diese zeitliche Grenze finden sich in der in
Anspruch genommenen Fachliteratur der Fuß-
noten 2357 und 245 – wie bereits zu sehen
war – keine Belege. Sie ist willkürlich gewählt.

Schließlich war zu konstatieren, dass Teile der
juristischen Kommentarliteratur den Rechts-
anspruch des Kindes auf individuelle För-
derung seiner Entwicklung als Funktion er-
werbsbedingter Abwesenheit seiner Eltern

auffassen – „Bei einer Vollzeittätigkeit (von
8 Stunden) . . . wäre dies . . . eine tägliche Be-
treuungszeit von 9 bis 10 Stunden (bei länge-
ren Anfahrtszeiten noch länger)“ (Lakies, in:
Münder u.a. [Hrsg.], § 24 Rdnr. 45) – bzw.
allein elternbezogene Kriterien zur Konkre-
tisierung des individuellen Bedarfs gelten
lassen (Meysen/Beckmann, 2013, Rdnr. 138–
195).8 Damit wird die nicht vermeidbare
Spannung zwischen kindlichen und elterli-
chen Interessen eskamotiert, nämlich nur
scheinbar zum Verschwinden gebracht. Doch
der gesetzliche Auftrag ist klar formuliert:
„Das Angebot soll sich . . . an den Bedürfnis-
sen der Kinder und ihrer Familien orientieren“
(§ 22a SGB VIII). Das Elternrecht ist keine
Freiheit zur Selbstbestimmung der Eltern
(BVerfG, 1982, S. 376). An diese Feststellung
des Bundesverfassungsgerichts anschließend
hat das Bundesverwaltungsgericht konkreti-
siert, dass „der Einsatz von Jugendhilfemit-
teln nicht primär dem Interesse der Eltern
und deren Freiheitsentfaltung zu dienen hat,
sondern dem Wohl des Kindes (BVerwG,
1996, S. 281). Der Träger der öffentlichen
Jugendhilfe hat daher den Auftrag, „auf ei-

5 Tatsächlich aber werden Angebote der frühkindli-
chen Förderung verstärkt von Familien in Anspruch
genommen, deren Kinder jedenfalls der kognitiven
Förderung kaum bedürften (Tietze u.a., 2013, S. 66;
Schlanser, 2011, S. 141). Es wäre daher Aufgabe des
Jugendamtes, das Angebot sozial benachteiligten Fa-
milien in geeigneter Form bekannt zu machen.

6 Die Auffassung, dass frühkindliche Bildungsinvestitio-
nen im Hinblick auf die wirtschaftliche Rendite umso
wirksamer seien, je früher sie investiert werden (Mey-
sen/Beckmann, 2013, Rdnr. 56), wird durch eine da-
zu durchgeführte Metaanalyse des Ökonomen und
Direktors des National Institute for Early Education
Research (NIEER), New Jersey, W. Steven Barnett,
nicht bestätigt. Zwar sind frühe erzieherische Inter-
ventionen generell geeignet, die Entwicklung be-
nachteiligter Kinder und ihren Erfolg als Erwachsene
sowohl in entwickelten Ökonomien als auch in Ent-
wicklungsländern zu verbessern, doch eine möglichst
früh einsetzende Förderung erhöht deren Effektivität
nicht: Erzieherische Interventionen, die vor dem Alter
von drei Jahren einsetzen, tragen nicht signifikant
zum Erfolg der Maßnahmen bei (2011, S. 4).

7 Die NICHD-Studie „Findings for Children up to Age
4,5 Years“ benennt am angegebenen Ort (S. 1) nur
allgemein erhöhte Verhaltensprobleme bei längerer
„nicht-mütterlicher“ Betreuung. Auf S. 17 konkretisiert
sie dies in der von Linkert u.a. (2013) referierten Wei-
se: Eine Betreuung von 30 oder mehr Stunden in der
Woche (Hervorhebung K.M.) erhöht die Wahrschein-
lichkeit eines später auftretenden problematischen So-
zialverhaltens. Auch Bloßfeld u.a. geben am zitierten
Ort keinen Beleg für eine Grenze von 45 Stunden
(Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V. [Hrsg.],
2012, S. 22).

8 Diese Auslegung des Bedarfs an Betreuung von un-
ter Dreijährigen ist inzwischen im Bericht des Deut-
schen Jugendinstituts/der Universität Dortmund Der
U3-Ausbau im Endspurt übernommen worden (For-
schungsverbund DJI/TU Dortmund [Hrsg.], 2014,
S. 66 ff.
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nen vernünftigen Ausgleich zwischen den In-
teressen des Kindes und der Eltern zu ach-
ten“ (ebd.).

Die große Mehrheit der Eltern in Deutschland
wünscht sich für ihre Kinder Förderung und
Betreuung in einem zeitlichen Rahmen, der
dem Alter des Kindes entspricht und für den
keine negativen Langzeitfolgen bekannt sind.
Diesem, an den Entwicklungsbedingungen der
Kinder orientierten Bedarf müssen die Träger
der öffentlichen Jugendhilfe und die Kinder-
tageseinrichtungen vorhaltenden Träger der
freien Jugendhilfe durch zeitlich flexiblere
(halbtags oder dreivierteltags) Angebote ent-
sprechen (Haug-Schnabel u.a., 2008).

Doch für jedes zehnte Kind, das mehr als
35 Stunden in der Woche9 betreut werden
soll, bleibt ein Ausgleich zwischen den In-
teressen des Kindes und der Eltern erst
noch herzustellen. Hier sind die Jugendämter
gefordert, den Eltern bzw. Elternteilen des
Kindes zu ermöglichen, sich mit den kon-
fligierenden Interessenlagen: dem Interesse
des Kindes an einer zeitlich begrenzten insti-
tutionellen Förderung, dem Interesse der El-
tern an Gelderwerb, Selbstverwirklichung
und beruflicher Karriere und dem Interesse
der Wirtschaft an Nutzung der elterlichen
Arbeitskraft, auseinanderzusetzen und ihre
Entscheidung als Sachwalter der Interessen
des Kindes an seinem Wohl orientiert zu
treffen.

Bereits heute besteht für die Träger der öf-
fentlichen Jugendhilfe (oder die von ihnen be-
auftragten Stellen) die Pflicht, Eltern(-teile),
die frühkindliche Förderung für ihr Kind in An-
spruch nehmen wollen, über das örtliche An-
gebot und die pädagogische Konzeption der
Einrichtungen zu informieren und sie bei der
Auswahl zu beraten (§ 24 Abs. 4 SGB VIII). Im
Interesse des Kindeswohls kann es dabei erfor-
derlich sein, auch die Buchungszeiten sowie
Bring- und Abholzeiten einzubeziehen (Mey-
sen/Beckmann, 2013, Rdnr. 234). Eine ge-
zielte und einfühlsame Beratung kann dazu
beitragen, auftretende Konflikte zwischen Be-
rufs- und Familienzeit zu regeln (ebd.). Diese
Beratung wird auch die Thematisierung über-
langer Betreuungszeiten umfassen müssen.10

Exkurs: Externalisierendes Verhalten

Als mögliche Langzeitfolge zeitlich intensi-
ver institutioneller frühkindlicher Förderung
werden in der internationalen Forschung
externalisierende Störungen berichtet (Lin-
kert, 2013, S. 8). Wobei externalisierende
Verhaltensweisen dann signifikant in spä-
terem Alter anhielten, wenn das Kind in-
stitutionell fremdbetreut worden ist. Bei
anderen Formen nicht verwandter Betreu-
ung verlor sich auffälliges Verhalten wie-
der (Belsky u.a., 2007, S. 697). Auch die
NUBBEK-Studie hält für Deutschland den

Zusammenhang von höherem außerfami-
lialen Betreuungsumfang und ungünsti-
gerem Sozialverhalten und höherem Pro-
blemverhalten fest (Tietze u.a., 2013,
S. 147). Bevor man dieses statistisch er-
höht auftretende, also nicht notwendig je-
des Kind, das eine Tageseinrichtung mit
hoher Frequenz besucht, später betref-
fende Sozialverhalten als im Gesamtkon-
text zu vernachlässigen beiseiteschiebt,11

sollte man sich vor Augen führen, was die-
ser Begriff umfasst (vgl. Steinhausen, 2010,
S. 317 ff.). Als externalisierende Störungen
werden in der Kinder- und Jugendpsychiat-
rie verstanden: eine erhöhte Implusivität
und Hyperaktivität, Aggression und Gewalt
bis hin zu dissozialem, d.h. delinquentem
Verhalten. Ihm liegt eine mangelnde Im-
pulskontrolle zugrunde, die in den ersten
Lebensjahren im Umgang des Kleinkindes
mit seiner/n Bezugsperson/en erlernt wer-
den muss. Der Erwerb von Strategien
zur Emotionsregulation ist für jedes Kind
eine wichtige Entwicklungsaufgabe. Ihr
Scheitern begleitet eine Vielzahl von psy-
chischen Störungen (siehe dazu in syste-
matischer Einstellung: In-Albon [Hrsg.],
2013).12

Bei einer Sozialleistung, die auf die frühe
Förderung eines Kindes in seiner sozialen,
emotionalen, körperlichen und geistigen
Entwicklung (§ 22 Abs. 3 Satz 1 SGB VIII)
gerichtet ist, muss das Kind als Inhaber
des Rechtsanspruchs auf diese Leistung
darauf vertrauen können, dass es tat-
sächlich eine zielführende, nämlich seine
sozialen Verhaltensweisen stärkende und
einer präventiven Konfliktvermeidung die-
nende (BVerfG, 1998a, S. 342) Förderung
erfährt. Ein späteres impulsives oder ag-
gressives Verhalten als Jugendliche/r be-
einträchtigt jedoch sowohl seine/ihre ei-
genverantwortliche Lebensführung wie
seine/ihre Integration in die soziale Ge-
meinschaft (§ 1 Abs. 1 SGB VIII). Der Trä-
ger der öffentlichen Jugendhilfe ist daher
verpflichtet, die Leistung frühkindlicher
Förderung so zu gestalten, dass sie das
spätere Leben des Kindes (und der Gesell-
schaft) nicht erschwert.

Dabei wird in einer Beratung auch zu be-
rücksichtigen sein, dass externalisierendes
Verhalten von Kindern ebenso aufgrund
familiärer Bedingungen auftreten kann: So
war nach einer Untersuchung von Johnson
u.a. (2013, S. 63) der Grad an externali-
sierendem Verhalten der Kinder dann am
größten, wenn Väter 55 Stunden und
mehr in der Woche arbeiteten. Beteiligten
sich Väter jedoch aktiv und regelmäßig an
Pflege und Erziehung ihres Kindes, so tra-
ten bei Jungen weniger Verhaltensproble-

me und bei Mädchen weniger psychologi-
sche Probleme auf (a.a.O., S. 59).

Schließlich verlangt auch das ökonomische
Eigeninteresse des Trägers der öffentlichen
Jugendhilfe ihm an dieser Stelle eine hohe
Achtsamkeit ab. Denn immerhin finanziert
er einen Ganztagsplatz in der frühen
Kindertagesbetreuung nach den Preisen
von 2002 monatlich mit 650,– E (Bertels-
mann Stiftung, 2008, S. 93; Schilling,
2004). Berücksichtigt man die seitdem
eingetretene Entwicklung des Verbrau-
cherpreisindexes von 2002 bis 2013, der
eine Erhöhung um 19 % ausweist (Stat.
Bundesamt 2014c, Tab. JD_Veränderung),
so muss heute von jährlichen Kosten von
ca. 9.000,– E pro Jahr und Platz aus-
gegangen werden – nicht berücksichtigt
die Kostenerhöhungen, die aus einer zwi-
schenzeitlichen Verbesserung der Erzieher-
Kind-Relation resultieren. Diese doch er-
hebliche Ausgabe ist aber dann nicht zu
rechtfertigen, wenn sie mit einer gewissen
Wahrscheinlichkeit, im Jugendalter des
Leistungsempfängers weitere Unterstüt-
zungen (zur Verbesserung seines Sozial-
verhaltens) erforderlich macht, die die
nicht intendierten Folgen der ursprüng-
lichen Sozialleistung beheben müssen.

Dabei sollte sichergestellt sein, dass eine Be-
ratung zum Umfang der Betreuungszeit so-
wohl von Belegungsinteressen des Trägers
der Tagesbetreuungseinrichtung als auch von
Finanzierungsinteressen des Trägers der öf-
fentlichen Jugendhilfe frei ist und sich allein
am Wohl des betroffenen Kindes orientiert
(Art. 3 UN-KRK).

9 Hier wird im Weiteren nicht an die 30-Stunden-
Grenze angeknüpft, weil die Jugendhilfestatistik des
Bundes „mehr als 35 Stunden“ abgrenzt. Ggf.
müsste dort eine Änderung erfolgen.

10 Eine solche Beratung hat – ähnlich wie Schwanger-
schaftskonfliktberatung – Anteil am „Schutz des
Lebens“, der ja den rechtlichen Rahmen für den
Ausbau der Kindertagesbetreuung darstellt (Mey-
sen/Beckmann, 2013, Rdnr. 3; Lakies, in: Münder
u.a. [Hrsg.], 2013, Vor §§ 22–26 Rdnr. 24).

11 Viernickel, auf die Meysen und Beckmann sich stüt-
zen (2013, Rdnr. 202), verweist beruhigend darauf,
dass die beschriebenen Probleme sich durchgängig
„im nicht klinischen Bereich“ befanden (Viernickel,
2012, S. 20). Eben deshalb sind sie aber zu beach-
ten: Denn gerade auffälliges soziales Verhalten, das
noch nicht pathologisiert werden kann, ist das ge-
nuine Feld der Kinder- und Jugendhilfe.

12 Komplementär zu den Langzeitstudien zur Kinder-
tagesbetreuung halten Grassl u.a. als rückblickende
Erfahrung der kinder- und jugendpsychiatrischen Pra-
xis fest, dass externalisierendem Verhalten oftmals
massive soziale Belastungen des Kindes zugrunde lie-
gen, die sie bei ihrer Betreuung in Kindertagesein-
richtungen und Schulen überforderten, Grassl u.a.,
2013, S. 452).
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Der Rechtsanspruch auf Förderung der früh-
kindlichen Entwicklung ist auch deshalb
nicht den Eltern, sondern dem Kind selbst
zugesprochen worden, weil Eltern heute
manche Erziehungsaufgabe nicht mehr er-
füllen können (Struck, in: Wiesner [Hrsg.],
2011, § 24 Rdnr. 27). Eltern stoßen bei der
Umsetzung ihres Erziehungsauftrages zuneh-
mend an Grenzen und bedürfen deshalb der
Unterstützung durch den Staat (Kaiser, in:
Kunkel [Hrsg.], 2014, § 22 Rdnr. 9). Nicht
selten fehlt es ihnen auch an Kompetenz zur
Erziehung ihrer Kinder (Happe/Saurbier in
Jans u.a. [Hrsg.], 1963/2013, § 22 Rdnr. 20).
Es ist dann Aufgabe der Kinder- und Jugend-
hilfe, den Anspruch des Kindes auf Förderung
seiner Entwicklung ggf. auch gegenüber sei-
nen Eltern – und gegenüber anderen Akteu-
ren13 – zu artikulieren. Es ist an der Zeit, dass
die Logik der frühkindlichen seelischen und
sozialen Entwicklung als Wirklichkeit eigenen
Rechts anerkannt wird.14
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